
#ST# Bundesbeschluss
über die Volksinitiative «40 Waffenplätze sind genug -
Umweltschutz auch beim Militär»

vom 28. August 1992

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Prüfung der am 14. Dezember 1990 eingereichten Volksinitiative «40 Waf-
fenplätze sind genug - Umweltschutz auch beim Militär» '>,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 11. September 19912),

beschliesst:

Art. l
1 Die Volksinitiative vom 14. Dezember 1990 «40 Waffenplätze sind genug -
Umweltschutz auch beim Militär» wird Volk und Ständen zur Abstimmung un-
terbreitet.
2 Die Initiative lautet:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 22 Abs. 3 und 4
3 Militärische Übungs-, Schiess-, Waffen- und Flugplätze dürfen weder neu
errichtet noch erweitert werden.
4 Militärische Anlagen stehen den zivilen gleich. Bau und Betrieb richten
sich nach der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung über den
Schutz der Umwelt, die Raumplanung und die Baupolizei.

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt er-
gänzt:

An. 20
1 Artikel 22 Absätze 3 und 4 tritt mit der Annahme durch Volk und Stände
in Kraft.
2 Soweit der Waffenplatz Herisau-Gossau im Gebiet Neuchlen-Anschwilen
nach dem 1. April 1990 ausgebaut wird, ist der frühere Zustand wiederherzu-
stellen.

'> BB1 1991 11 156
2> BB1 1991 IV 254
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Art. 2

Die Bundesversammlung empfiehlt Volk und Ständen, die Initiative zu verwer-
fen.

Nationalrat, 28. August 1992

Der Präsident: Nebiker
Der Protokollführer: Anliker

Ständerat, 28. August 1992

Die Präsidentin: Meier Josi
Der Sekretär: Lanz
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